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β−Arbutin in Hautaufhellungsmitteln ist gesundheitlich bedenklich 
 
Stellungnahme Nr. 007/2013 des BfR vom 25. Februar 2013 
 
β−Arbutin wird als Hautaufhellungsmittel in Kosmetika verwendet. Durch Stoffwechselpro-
zesse kann der Stoff in der Haut in D-Glucose und Hydrochinon gespalten werden. Hydro-
chinon steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein und ist in kosmetischen Mitteln wie Haut-
bleichmitteln in Europa verboten. Der Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicher-
heit (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) der EU-Kommission bewertet den 
Wirkstoff derzeit neu. 
 
Aus Sicht des BfR ist die Verwendung von β−Arbutin wegen seiner Eigenschaft, Hydrochinon 
freizusetzen, kritisch zu sehen. Das BfR bewertet den Gebrauch von β−Arbutin in kosmeti-
schen Mitteln als gesundheitlich bedenklich. 
 
β-Arbutin, 4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosid) wird als Hautaufhellungsmittel verwendet.  
 
β−Arbutin wird zu D-Glucose und Hydrochinon hydrolisiert, entweder spontan in sauren Me-
dien (Deisinger et al. 1996) oder enzymatisch durch β-Glucosidasen (Redoules et al. 2005). 
Das daraus entstehende Hydrochinon kann weiter zu Hydrochinon-Glucuronid (Enzym: Uri-
dindiphosphat-Glucuronosyltransferase; Ko-Faktor: UDP-Glucuronsäure) oder Hydrochinon-
Sulfat (Enzym: Sulfotransferase; Ko-Factor: 5`-Phospho-adenosyl-phospho-sulfat) metaboli-
siert werden (Schindler et al. 2002). Alle genannten Enzyme sind in der menschlichen Haut 
aktiv (Redoules et al. 2005; Hirel et al 1996; Moss et al. 2000; Review Oesch et al. 2007). 
Außerdem wurde eine Hydrolyse von β−Arbutin durch Hautbakterien beschrieben (Bang et 
al. 2008). 
 
Das Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) der EU-Kommission1 für Gesund-
heit und Verbraucherschutz hat im Jahr 2008 eine Bewertung von β−Arbutin in Kosmetika 
vorgenommen. Das SCCP kommt zu dem Schluss, dass aus der Substanz als Spaltprodukt 
im menschlichen Stoffwechsel Hydrochinon entsteht. 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_134.pdf 
 
Die Kosmetik-Kommission am BfR hat sich mit dem Thema auf ihrer Sitzung am 5. Mai 2009 
beschäftigt und bestätigt, dass das Stoffwechselprodukt Hydrochinon entstehen kann. 
http://www.bfr.bund.de/cm/343/3_sitzung_der_bfr_kommission_fuer_kosmetische_mittel.pdf 
 
Das BfR folgt der Auffassung des SCCP und der Kosmetik-Kommission, dass aus β−Arbutin 
Hydrochinon freigesetzt werden kann, welches in kosmetischen Mitteln verboten ist.  
 
Um beurteilen zu können, ob die gesundheitlichen Risiken einer Verwendung von β−Arbutin 
den gesundheitlichen Risiken von Hydrochinon entsprechen, müssten Daten zur Geschwin-
digkeit des enzymatischen Metabolismus von β−Arbutin in der Haut herangezogen werden. 
Entsprechende Daten liegen dem BfR nicht vor. Darüber hinaus ist von Hydrochinon be-
kannt, dass es zu paradoxer Hyperpigmentierung (exogene Ochronose) führen kann, für 
β−Arbutin gibt es hierzu keine entsprechenden Fallberichte.  
 

                                                 
1 Der Ausschuss wurde 2009 in den Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit (Scienti-
fic Committee on Consumer Safety, SCCS) der EU-Kommission umbenannt. 

Seite 1 von 2 



 

  Seite 2 von 2 

www.bfr.bund.de 

Bundesinstitut für Risikobewertung 

Die Verwendung von β−Arbutin ist aber wegen seiner Eigenschaft, Hydrochinon freizuset-
zen, kritisch zu sehen. Das BfR bewertet daher den Gebrauch von β−Arbutin in kosmeti-
schen Mitteln als gesundheitlich bedenklich. 
 
Der Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit (Scientific Committee on Con-
sumer Safety, SCCS) der EU-Kommission bewertet den Wirkstoff derzeit neu. 
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